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35. Verordnung: Geschäftsordnung der Schiedskommission nach dem Wiener Krankenanstaltengesetz. 
36. Verordnung: Höhe der Entschädigung der Mitglieder (Ersatzmitglieder) der Schiedskommission nach dem Wie

ner Krankenanstaltengesetz. 

35. 

Verordnung der Wiener Landesregierung vom 
11. Juni 1985 betreffend die Geschäftsordnung 
der Schiedskommission nach dem Wiener 

K.rankenanstaltengesetz 

Auf Grund des § 37 a Abs. 17 des Wiener Kran
kenanstaltengesetzes, LGBL für Wien Nr. 1/ 1958, 
zuletzt geändert durch das Gesetz vom 28. Septem
ber 1984, LGBI. für Wien Nr. 50/ 1984, wird ver
ordnet: 

§ 1 
Aufgaben der Schiedskommission und Einbrin

gungsstelle 

(1) Der Schiedskommission obliegt die Entschei
dung von Streitigkeiten gemäß § 36 Abs. 4 und 
gemäß § 36 Abs. 9 sowie die Entscheidung gemäß 
§ 37 Abs. 1 des Wiener Krankenanstaltengesetzes, 
und zwar jeweils über Antrag eines hiezu Berech
tigten. 

(2) Diese Anträge sind bei der Geschäftsstelle der 
Schiedskommission einzubringen. 

§2 
Senate 

(1) Die Schiedskommission entscheidet in Sena
ten, denen der aus dem Kreis der Richter des Aktiv
standes des Oberlandesgerichtes Wien bestellte 
Vorsitzende und als Beisitzer 

a) das auf Vorschlag des Hauptverbandes der 
österreichischen Sozialversicherungsträger 
bestellte Mitglied und 

b) von den Mitgliedern gemäß § 37 a Abs. 2 Z 2 
lit. b bis d des Wiener Krankenanstaltenge
setzes dasjenige, das nach Art des am Streit 
beteiligten Krankenanstaltenträgers in 
Betracht kommt, 

angehören. 

(2) Die Aufgaben der Mitglieder sind im Falle 
ihrer Verhinderung von den für sie bestellten 
Ersatzmitgliedern wahrzunehmen. 

§3 
Auf gaben des Vorsitzenden 

Dem Vorsitzenden obliegt die Vorbereitung und 
Einberufung der Sitzungen, die Festsetzung der 
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Tagesordnung, die Leitung der Beratungen und 
Abstimmungen sowie die Ausarbeitung der schrift
lichen Ausfertigung und Unterfertigung der Ent
scheidungen. 

§4 

Einberufung der Sitzungen der Senate 

(1) Die Mitglieder des in Betracht kommenden 
Senates sind innerhalb von sechs Wochen nach Ein
bringung eines Antrages (§ 1) so rechtzeitig schrift
lich und nachweislich unter Bekanntgabe der 
Tagesordnung unter Anschluß der Anträge zur Sit
zung einzuberufen, daß der Senat innerhalb von 
weiteren vier Wochen zusammentreten kann. Für 
den Fall, daß ein Mitglied (Ersatzmitglied) erst zu 
bestellen ist, gelten diese Fristen ab seiner Bestel
lung. 

(2) Die in Betracht kommenden Ersatzmitglieder 
des Senates sind in gleicher Weise (Abs. 1) von der 
Einberufung zur Sitzung des Senates zu verständi
gen. 

(3) Die weiteren Sitzungen des Senates sind 
unter Bedachtnahme auf eine rasche Entscheidung 
festzusetzen. Die Sitzung ist schriftlich unter 
Bekanntgabe der Tagesordnung so rechtzeitig ein
zuberufen, daß die Ladung voraussichtlich späte
stens zwei Wochen vor dem Sitzungstermin den 
Mitgliedern nachweislich zugestellt werden kann. 
Die in Betracht kommenden Ersatzmitglieder sind 
in gleicher Weise von der Einberufung zur Sitzung 
zu verständigen. 

( 4) Im Falle der Verhinderung hat jedes Mitglied 
für seine Vertretung durch sein Ersatzmitglied 
selbst Sorge zu tragen und dies der Geschäftsstelle 
der Schiedskommission rechtzeitig bekanntzuge
ben. 

§5 

Sitzungen des Senates 

(1) Die Senate kommen ihren Aufgaben in Sit
zungen nach. 

(2) Die Sitzungen der Senate sind nicht öffent
lich. 

(3) Ein Senat ist beschlußfähig, wenn der Vorsit
zende und die beiden Beisitzer anwesend sind. Die 
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